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römischen Rechtes eingesetzt. Die Digesten, das Hauptwerk der 
justinianischen Gesetzgebung, gerieten in Vergessenheit, man 
kannte in Italien bis zum Ende des 11. Jahrhunderts nur die 
Institutionen und den Codex Justinians und benutzte daneben 
kurze Exzerptsammlungen, wie die im 6. Jahrhundert entstan­
dene Epitome Juliani.) Die Rechtsprechung lag in den Händen 
von iuäices und dativi. Die Unterweisung im Recht erfolgte 
durch die Praxis oder im allgemeinen Schulunterricht im Zu­
sammenhang mit den Fächern des Triviums). Die Rolle dieser 
schulmäßigen Fortentwicklung des Rechtes wird man jedoch nicht 
überschätzen dürfen. Ausgehend von den Angaben des post- 
glossators Odofredus aus dem späten 13. Jahrhundert, der davon 
berichtet, daß der Unterricht des römischen Rechtes nach dem 
Untergang der stadtrömischen Rechtsschulen in Ravenna fort­
geführt und dann nach Bologna verpflanzt sei, hat man immer 
wieder die These von der Kontinuität der römischen Rechts­
schulen im frühen Nittelalter vertreten?) Dabei hat neben dem 
Bericht des Gdofredus auch die Zuweisung von zwei wichtigen 
Kompilationen des römischen Rechtes, der sog. Exceptiones 
Petri und des BrachyIogus eine Rolle gespielt. Es dürfte aber 
heute darüber Einigkeit bestehen, daß beide nicht in Ravenna 
verfaßt sind,- der Brachylogus ist sicher im ersten Drittel des 
12. Jahrhunderts in der Gegend von Orléans entstanden), 
während die Exceptiones Petri entweder in Südfrankreich oder 
in pavia ihren Ursprung haben. Für die Zustände, welche in
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